Nachträgliche schriftliche Stimmabgabe

Bekanntmachung

Vereinfachtes Verfahren - einstufig

	Wahlvorstand

Betriebsratswahl

Fa. / Betrieb ……………………………………
	Ausgehängt am ………………………………

Abgenommen am …………………………….




Mitteilung zur Betriebsratswahl:

geänderter Termin der öffentlichen Stimmauszählung

Der Wahlvorstand gibt hierdurch bekannt, dass wahlberechtigte Arbeitnehmer/innen, die an der Wahlversammlung zur Wahl des Betriebsrats nicht teilnehmen und ihre Stimme persönlich abgeben können, die nachträgliche schriftliche Stimmabgabe beantragt haben (§ 14 a Abs. 4 BetrVG; § 35 WO). Dadurch ergeben sich Änderungen hinsichtlich des Termins der öffentlichen Stimmauszählung. Die öffentliche Stimmauszählung findet nunmehr 

am………………………………..


(Datum, Uhrzeit)

in …………………………..,,,,,,,,,


(Ort)

statt.

……………………………………………………….…


(Ort, Datum)



	……………………………………………..

(Unterschrift)
	……………………………………………..

(Vorsitzende/r)
	………………………………………………

(Unterschrift)
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